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§ 7 ÄsthOpG Besonderer Schutz
bestimmter Personengruppen
 ÄsthOpG - Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2018
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1. (1)Eine ästhetische Behandlung oder Operation an Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

ist unzulässig.

2. (2)Eine ästhetische Behandlung oder Operation darf an Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und das

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur durchgeführt werden, wenn

1. 1.die Einwilligung durch die Erziehungsberechtigten nach entsprechender umfassender ärztlicher

Aufklärung gemäß § 5 nachweislich und schriftlich gemäß § 6 Abs. 2 erteilt wurde und

2. 2.die Einwilligung durch die Patientin (den Patienten), die (der) nach entsprechender umfassender ärztlicher

Aufklärung (§ 5) in der Lage ist, Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risiken der ästhetischen Behandlung oder

Operation einzusehen und ihren (seinen) Willen danach zu bestimmen, nachweislich und schriftlich gemäß

§ 6 Abs. 2 erteilt wurde.

Bei einer ästhetischen Operation hat zusätzlich vor Durchführung des Eingriffs nachweislich eine Abklärung

allfälliger psychischer Störungen einschließlich Beratung durch eine klinische Psychologin (einen klinischen

Psychologen), eine Fachärztin (einen Facharzt) für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder eine

Fachärztin (einen Facharzt) für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erfolgen. Das Vorliegen einer krankheitswertigen

psychischen Störung schließt die Durchführung des Eingriffs aus, sofern im Rahmen der erfolgten Abklärung

festgestellt wurde, dass der Wunsch nach dem Eingriff Folge dieser Störung ist.

3. (3)Eine ästhetische Behandlung oder Operation darf an Personen, die infolge einer psychischen Krankheit oder

einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit zur Vertretung hinsichtlich medizinischer

Behandlungen eine gesetzliche Vertreterin (einen gesetzlicher Vertreter) haben, nur dann durchgeführt werden,

wenn die Einwilligung durch die Patientin (den Patienten), sofern sie (er) nach entsprechender umfassender

ärztlicher Aufklärung (§ 5) in der Lage ist, Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risiken der ästhetischen Behandlung

oder Operation einzusehen und ihren (seinen) Willen danach zu bestimmen, nachweislich und schriftlich gemäß

§ 6 Abs. 2 erteilt wurde. Ist die Patientin (der Patient) nicht entscheidungsfähig, so ist die Einwilligung durch die

gesetzliche Vertreterin (den gesetzlichen Vertreter) nach entsprechender umfassender ärztlicher Aufklärung (§ 5)

nachweislich und schriftlich zu erteilen.

4. (4)Wird die Einwilligung durch Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und das 18. Lebensjahr noch nicht

vollendet haben, oder die infolge einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer

Entscheidungsfähigkeit zur Vertretung hinsichtlich medizinischer Behandlungen eine gesetzliche Vertreterin

(einen gesetzlicher Vertreter) haben, bis spätestens eine Woche vor dem Behandlungs- oder Operationstermin

widerrufen, so darf der Patientin (dem Patienten) dadurch kein finanzieller Nachteil entstehen.

5. (5)Eine ästhetische Behandlung oder Operation an Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und das

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder die infolge einer psychischen Krankheit oder einer

vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit zur Vertretung hinsichtlich medizinischer

Behandlungen eine gesetzliche Vertreterin (einen gesetzlicher Vertreter) haben, darf frühestens vier Wochen

nach Vorliegen der zu erteilenden Einwilligungen (Abs. 2 und 3) durchgeführt werden.
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